
7.4
Satzung

der Stadt Freiburg i. Br.
über die Festsetzung der Gebühren für das Parken

auf öffentlichen Parkplätzen, die mit Parkuhren oder
Parkscheinautomaten bewirtschaftet werden

(Parkgebührensatzung)

vom 9. Dezember 2025

Aufgrund des § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 05. März 2003 (BGBl. I S. 310, ber. S. 919), zuletzt geändert
durch Art. 70 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323), des § 4
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000
(GBl. 2000, S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.
Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71), des § 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg in der Fassung vom 17. März 2005 (GBl. S. 1233, 1249), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1249),
und der Parkgebührenverordnung der Landesregierung vom 6. Juli 2021 hat der Ge-
meinderat der Stadt Freiburg i. Br. am 9. Dezember 2025 folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung regelt die Erhebung von Gebühren für das Parken auf öffentlichen
Straßen, Wegen und Plätzen im Ortsgebiet der Stadt Freiburg i. Br., für die § 6a Abs.
6 Satz 1 1. Alt. StVG gilt oder die Stadt Freiburg Baulastträgerin ist.

§ 2
Gebührenpflicht

Soweit das Parken auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen nur mit einem gülti-
gen Parkschein, während des Laufs einer Parkuhr oder auf Grund der Entrichtung
einer Parkgebühr mittels bargeldloser Zahlungssysteme ("Handyparken") zulässig
ist, werden Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben.

https://dejure.org/BGBl/2003/BGBl._I_S._310
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§ 3
Gebührenschuldner und Fälligkeit

Gebührenschuldner*in ist die/der tatsächliche Nutzer*in den Parkflächen. Die Ge-
bührenschuld entsteht mit Beginn der tatsächlichen Nutzung und wird sofort fällig.

§ 4
Gebührenzonen und Höhe der jeweiligen Parkgebühren

Im Stadtgebiet werden drei Gebührenzonen entsprechend dem dieser Satzung als
Anlage beigefügten Lageplan festgelegt, wobei die Gebührenzone III das übrige
Stadtgebiet außerhalb der Gebührenzonen I und II umfasst.

(1) Der Stundengebührensatz (für eine maximale Parkdauer von 60 Minuten) beträgt

- in der Gebührenzone 1: 4,20 EUR
- in der Gebührenzone 2: 3,50 EUR
- in der Gebührenzone 3: 1,80 EUR.

Bei Zahlung eines vom Stundengebührensatz abweichenden Betrags errechnet
sich die zulässige Parkdauer linear nach der Formel:

Dabei gelten je nach Zone folgende Mindestbeträge:

- in der Gebührenzone 1: 0,50 EUR
- in der Gebührenzone 2: 0,50 EUR
- in der Gebührenzone 3: 0,30 EUR.

Die aus dem gezahlten Betrag errechnete zulässige Parkdauer wird auf volle Mi-
nuten aufgerundet.

(2) In der Gebührenzone 1 gilt auf den mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten
Parkplätzen, auf denen keine Höchstparkdauer angeordnet ist, für eine Park-
dauer von 24 Stunden
eine pauschalierte Gebühr von 21,00 EUR.
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In der Gebührenzone 2 gilt auf den mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten
Parkplätzen, auf denen keine Höchstparkdauer angeordnet ist, für eine Park-
dauer von 24 Stunden
eine pauschalierte Gebühr von 17,50 EUR.

In der Gebührenzone 3 gilt auf den mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten
Parkplätzen, auf denen keine Höchstparkdauer angeordnet ist, für eine Park-
dauer von 24 Stunden
eine pauschalierte Gebühr von 9,00 EUR.

§ 5
Gebührensätze für selbstständige Parkplatzflächen

(1) Für selbstständige Parkplatzflächen, die nicht Bestandteil des Straßenraums
sind, sondern über eine Zufahrt an eine Straße angebunden sind und wie eine
betrieblich organisierte Parkplatzanlage betrieben werden könnten und deshalb
als umsatzsteuerpflichtig eingestuft sind, gelten gesonderte, von den in § 4 fest-
gelegten Sätzen abweichende Gebührensätze.

(2) Der Stundengebührensatz beträgt auf diesen Parkplätzen unter Zugrundelegung
eines Umsatzsteuersatzes von 19 %

Netto USt.  Brutto
- in der Gebührenzone 1: 3,53 EUR  0,67 EUR 4,20 EUR
- in der Gebührenzone 2: 2,94 EUR  0,56 EUR 3,50 EUR
- in der Gebührenzone 3: 1,51 EUR 0,29 EUR 1,80 EUR

Bei Zahlung eines vom Stundengebührensatz abweichenden Betrags errechnet
sich die zulässige Parkdauer linear nach der Formel:

Dabei gelten je nach Zone folgende Mindestbeträge:

Netto USt.  Brutto
- in der Gebührenzone 1: 0,42 EUR  0,08 EUR  0,50 EUR
- in der Gebührenzone 2: 0,42 EUR  0,08 EUR  0,50 EUR
- in der Gebührenzone 3: 0,25 EUR 0,05 EUR  0,30 EUR

Die aus dem gezahlten Betrag errechnete zulässige Parkdauer wird auf volle Mi-
nuten aufgerundet.
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(3) In der Gebührenzone I gilt auf den mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten
selbstständigen Parkplätzen gem. Abs. 1, auf denen keine Höchstparkdauer an-
geordnet ist, für eine Parkdauer von 24 Stunden

eine pauschalierte Gebühr von 17,65 EUR netto
zzgl. 19 % USt, =  3,35 EUR,
somit 21,00 EUR brutto.

In der Gebührenzone 2 gilt auf den mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten
selbstständigen Parkplätzen gem. Abs. 1, auf denen keine Höchstparkdauer an-
geordnet ist, für eine Parkdauer von 24 Stunden

eine pauschalierte Gebühr von 14,71 EUR netto
zzgl. 19 % USt, =  2,79 EUR,
somit 17,50 EUR brutto.

In der Gebührenzone 3 gilt auf den mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten
selbstständigen Parkplätzen gem. § Abs. 1, auf denen keine Höchstparkdauer an-
geordnet ist, für eine Parkdauer von 24 Stunden

eine pauschalierte Gebühr von  7,56 EUR netto
zzgl. 19 % USt, =  1,44 EUR,
somit  9,00 EUR brutto.

(4) Auf den in Anlage 2 gekennzeichneten Park-and-Ride-Plätzen, die als selbststän-
dige Parkplatzflächen gem. Abs. 1 einzustufen sind, beträgt die Parkgebühr

- für Nutzer*innen, die in den Öffentlichen
Personennahverkehr umsteigen, 0,00 EUR

- für alle sonstigen Nutzer*innen
als pauschalierte Tagesgebühr  7,56 EUR netto
zzgl. 19 % USt. =  1,44 EUR,
somit  9,00 EUR brutto.

Carsharing-Fahrzeuge im Sinne des § 2 Nr. 1 CsgG (Carsharing-Gesetz), die mit
einer Carsharing-Plakette gem. § 39 Abs. (11) StVO (Straßenverkehrsordnung)
gekennzeichnet sind, sind von den Parkgebühren auf den in Anlage 2 gekenn-
zeichneten Park-and-Ride-Plätzen befreit.

Die zulässige Höchstparkdauer auf den Park-and-Ride-Plätzen beträgt 24 Stun-
den.
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§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Februar 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der
Stadt Freiburg i. Br. über die Festsetzung der Gebühren für das Parken auf öffentli-
chen Parkplätzen, die mit Parkuhren oder Parkscheinautomaten bewirtschaftet wer-
den (Parkgebührensatzung) vom 12. Dezember 2023 außer Kraft.

Öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt vom 17.01.2026.
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Anlage 1 zur Parkgebührensatzung
der Stadt Freiburg i. Br.
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Anlage 2 zur Parkgebührensatzung
der Stadt Freiburg i. Br.


